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Kurzfassung 

Mit dieser Studie, die von der Fachabteilung Bürgerrechte und konstitutionelle 
Angelegenheiten des Europäischen Parlaments auf Ersuchen des LIBE-Ausschusses in Auftrag 
gegeben wurde, soll eine vergleichende Analyse der wichtigsten Gesetze über 
gemeinnützige Organisationen, die in einigen ausgewählten Mitgliedstaaten der EU in Kraft 
sind, durchgeführt werden. Anschließend wird eine mögliche Gesetzgebungsinitiative der 
Europäischen Union zu diesem Thema erörtert. In der Studie werden die verschiedenen 
verfügbaren Optionen dargelegt, und es wird der Schluss gezogen, dass die Europäische 
Union ein europäisches Statut einführen sollte, das sich nicht auf Organisationen ohne 
Erwerbszweck beschränken, sondern auch darauf abzielen sollte, verbundene 
Organisationen wie die des dritten Sektors und aus der Sozialwirtschaft einzubeziehen. 

Organisationen ohne Erwerbszweck finden in der EU immer größere Verbreitung2. Die häufigsten 
Rechtsformen dieser Organisationen sind die Vereinigung und die Stiftung, für die es in allen 
Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten besondere Regelungen gibt. Man findet sie in Rechtsvorschriften, die 
der Form3 nach sehr verschieden und trotz gemeinsamer Elemente von Land zu Land sehr unterschiedlich 

                                                             
1 Volltext der Studie in englischer Sprache:   
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/693439/IPOL_STU(2021)693439_EN.pdf 
2 Einige Zahlen mögen als Beleg ausreichen: In Belgien gibt es über 100 000 Vereinigungen, in Frankreich zwei Millionen 
eingetragene Vereinigungen und 5 000 Stiftungen, in Deutschland über 23 000 Stiftungen, in Irland über 10 000 registrierte 
Wohltätigkeitsorganisationen und in Italien etwa 16 000 Sozialgenossenschaften. 
3 So gibt es etwa besondere Rechtsvorschriften über Vereinigungen und Stiftungen in Frankreich, das Bürgerliche Gesetzbuch in 
Deutschland und das Zivilgesetzbuch in Italien oder auch das Gesetzbuch für Gesellschaften und Vereinigungen in Belgien. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/693439/IPOL_STU(2021)693439_EN.pdf
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sind. Zudem sind Vereinigungen und Stiftungen (sowie Gegenseitigkeitsgesellschaften) nicht die einzigen 
möglichen Rechtsformen von Organisationen ohne Erwerbszweck. Der Bereich „ohne Erwerbszweck“ 
wächst aufgrund der fortschreitenden „funktionalen Neutralisierung der Rechtsformen“, insbesondere bei 
Unternehmen und Genossenschaften, die sich nicht mehr unbedingt mit dem Gewinnzweck bzw. dem 
gemeinsamen Zweck verschrieben haben4. 

Aus der vergleichenden rechtlichen Analyse geht auch hervor, dass auf nationaler Ebene der Status einer 
„gemeinnützigen Organisation“ vorhanden ist, den sich Organisationen ohne Erwerbszweck zuerkennen 
lassen können, deren Zwecke als Ziele des öffentlichen Interesses gelten. Dieser Status wird in allen 
Mitgliedstaaten auf der Grundlage ähnlicher Anforderungen zuerkannt. Der Grad der Angleichung der 
nationalen Rechtsvorschriften über den Status einer gemeinnützigen Organisation ist größer als der Grad 
der Angleichung in den Rechtsvorschriften über die Rechtsform von Organisationen ohne Erwerbszweck. 
Unter den Organisationen ohne Erwerbszweck genießen gemeinnützige Organisationen in der Regel die 
beste steuerliche Behandlung und können steuerfreie Spenden erhalten. 

Darüber hinaus wurden in einigen Ländern neue Status der gesellschaftlichen Nützlichkeit eingeführt. Diese 
Status gehen aus zwei Gründen über den klassischen Gemeinnützigkeitsstatus hinaus: Zum einen können 
sie auch Organisationen zuerkannt werden, die durch die ausschließliche Ausübung von 
Geschäftstätigkeiten gekennzeichnet sind, und zum anderen können sie auch Gesellschaften zuerkannt 
werden, die ihren Anteilseignern in begrenztem Umfang Gewinne ausschütten. Die wichtigsten Beispiele 
sind der Status „Unternehmen des Dritten Sektors“, der 2017 in Italien eingeführt wurde, und der Status 
„Unternehmen der Sozial- und Solidarwirtschaft“, gemäß dem entsprechenden französischen Gesetz von 
2014. 

Daher hat sich in den vergangenen Jahrzehnten offenbar eine konzeptionelle Weiterentwicklung der 
Rechtsvorschriften vollzogen. In den Diskussionen in der Wissenschaft und der Öffentlichkeit hat sich die 
Aufmerksamkeit zunehmend von der Gemeinnützigkeit im engeren Sinne auf größere Sektoren verlagert, 
die im positiven Sinne dadurch gekennzeichnet sind, dass mit dem verfolgten Ziel Vorteile für die 
Öffentlichkeit bewirkt werden. Zu den herausragenden Beispielen zählen eine interessante Arbeit, die 
kürzlich von einer Gruppe von Wissenschaftlern im Rahmen eines Forschungsprojekts zur Solidarwirtschaft 
in Europa5 veröffentlicht wurde, und das neue „Handbook on Satellite Account on Non-profit“ der Vereinten 
Nationen aus dem Jahr 2018, das sich mit dem „Dritten Sektor“ bzw. der „Solidarwirtschaft“ befasst, wozu 
sowohl Organisationen ohne Erwerbszweck als auch verwandte Organisationen zählen, die zwar keine 
Organisationen ohne Erwerbszweck sind, aber wie Organisationen ohne Erwerbszweck hauptsächlich im 
gesellschaftlichen oder öffentlichen Interesse liegende Zwecke verfolgen6. 

Organisationen ohne Erwerbszweck sind auch auf der Ebene des Unionsrechts nicht gänzlich unbekannt. 
Im AEUV wird auf sie in scheinbar diskriminierend formulierter Weise Bezug genommen (Artikel 54 
Unterabsatz 2). Im EUV hingegen wird ihre grundlegende Rolle anerkannt (Artikel 11 Absatz 2). 
Organisationen ohne Erwerbszweck sind zudem Gegenstand verschiedener Urteile des Gerichtshofs der 

                                                             
4 In einigen Rechtsordnungen ist ausdrücklich festgelegt, dass Gesellschaften zu jedem rechtmäßigen Zweck gegründet werden 
dürfen. Das ist beispielsweise bei einer Limited Liability Company (LLC) in Irland oder bei einer Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung (GmbH) in Deutschland der Fall. Italienische Sozialgenossenschaften verfolgen das allgemeine Interesse der Gemeinschaft 
(und nicht die Interessen ihrer Mitglieder). 
5 Vgl. Salamon, L. M., Sokolowski, W.: Beyond Nonprofits: In Search of the Third Sector, in Enjolras, B. et al. (Hrsgg.): The Third Sector 
As A Renewable Resource for Europe. Concepts, Impacts, Challenges and Opportunities, Palgrave Macmillan, 2018, S. 7 ff., wo 
vorgeschlagen wird, einen breiter angelegten Sektor als „Dritten Sektor“ oder als „Solidarwirtschaft“ zu erörtern, der bzw. die nicht 
nur „klassische“ Organisationen ohne Erwerbszweck, sondern allgemein alle Organisationen umfasst, die sich durch einen 
„öffentlichen Zweck“ auszeichnen. 
6 Vgl. Vereinte Nationen: Satellite Account on Non-profit and Related Institutions and Volunteer Work, New York 2018. 
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Europäischen Union. In einigen werden rechtliche Hindernisse für ihre länderübergreifenden Tätigkeiten 
beseitigt7, in anderen werden sie auf eine Stufe mit anderen Unternehmen im Rahmen des EU-
Wettbewerbsrechts und des EU-Beihilferechts gestellt8, während in wieder anderen ihre Besonderheiten 
anerkannt werden, wenn es darum geht, Abweichungen vom allgemeinen Rechtsrahmen für die Vergabe 
öffentlicher Aufträge zu begründen9. Im Gegensatz zu anderen Arten von Rechtsträgern – wie Unternehmen 
und Genossenschaften10 – haben Organisationen ohne Erwerbszweck jedoch noch keinen eigenen 
besonderen Status im Gesellschaftsrecht der Union. 

In der Tat haben die Organe der EU seit den 1990er Jahren bislang stets erfolglos versucht, EU-Statuten für 
Vereinigungen, Stiftungen und Gegenseitigkeitsgesellschaften einzuführen. 

In den vergangenen Jahren flammte die Debatte erneut auf. In diesem Zusammenhang ist die 
Entschließung des Europäischen Parlaments von 201811, in der die Kommission aufgefordert wird, 
Maßnahmen zur Einführung eines europäischen Statuts für Sozialunternehmen zu ergreifen, von großer 
Bedeutung. 

Sollte es etwa heute möglich sein, anders als in den vergangenen Jahrzehnten hier doch Ergebnisse zu 
erzielen? Sollte es endlich möglich sein, ein europäisches Statut für Vereinigungen und andere 
Organisationen ohne Erwerbszweck zu schaffen? 

Die Vorteile einer solchen Rechtsvorschrift wären enorm und von unterschiedlicher (d. h. politischer, sozialer 
und wirtschaftlicher) Art, was bedeutet, dass die Beibehaltung des Status quo nicht wünschenswert wäre, 
auch wenn die mit der Initiative verbundenen Schwierigkeiten nicht außer Acht gelassen werden sollten. 
Ob sich hier ein Erfolg erzielen lässt, kann davon abhängen, welche Form diese potenzielle Rechtsvorschrift 
hat. Drei Optionen verdienen besondere Aufmerksamkeit. 

Erstens soll die Hypothese wiederholt werden, dass durch EU-Verordnungen europäische Rechtsformen für 
Vereinigungen, Stiftungen und Gegenseitigkeitsgesellschaften eingeführt werden, die mit denen der 
Europäischen Gesellschaft und der Europäischen Genossenschaft vergleichbar sind. Die inhaltliche 
Umsetzung dieser Strategie ist aus denselben Gründen, die in der Vergangenheit zu ihrem Scheitern geführt 
haben, schwierig. Vor allem hätten diese Verordnungen Artikel 352 AEUV als Rechtsgrundlage und müssten 
daher einstimmig beschlossen werden.  

Zweitens könnten die vorstehend beschriebenen Statuten unter Rückgriff auf das Verfahren der Verstärkten 
Zusammenarbeit gemäß Artikel 20 EUV eingeführt werden12. So könnte zwar das Erfordernis der 
Einstimmigkeit umgangen werden, aber es könnten auch Statuten entstehen, mit denen traditionelle 
Rechtsformen von Organisationen ohne Erwerbszweck eingeführt würden, ohne dabei der 
Weiterentwicklung der nationalen Rechtsvorschriften Rechnung zu tragen. 

                                                             
7 Vgl. die Rechtssachen Laboratoires Fournier (C-39/04 [2005]), Centro di Musicologia Walter Stauffer (C-386/04 [2006]), Hein Persche 
(C-318/07 [2009]), Missionswerk (C-25/10 [2011]) und Europäische Kommission/Österreich (C-10/10 [2011]). 
8 Siehe u. a. die Rechtssache Ambulanz Glöckner (C-475/99 [2001]), wo Verweise auf frühere Konformitätsentscheidungen gefunden 
werden können. 
9 Siehe die Rechtssachen Spezzino (C-113/13 [2014]); Casta (C-50/14 [2016]); Falck (C-465/17 [2019]) und Italy Emergenza (C-424/18 
[2019]). 
10 Vgl. die Verordnung (EG Nr. 2157/2001 vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) und die 
Verordnung (EG) Nr. 1435/2003 vom 22. Juli 2003 über das Statut der Europäischen Genossenschaft (SCE). 
11 Vgl. die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 5. Juli 2018 mit Empfehlungen an die Kommission zu einem Statut für 
Sozial- und Solidarunternehmen (2016/2237(INL)). 
12 Vgl. Breen, O. B.: Enlarging the Space for European Philanthropy, von Dafne/EFC in Auftrag gegebene Studie, 16. Januar 2018. 
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Drittens könnte mittels einer EU-Richtlinie eine Rechtsform bzw. ein Gütesiegel namens „Europäische 
Organisation des Dritten Sektors“ bzw. „Europäische Organisation der Solidarwirtschaft“13 eingeführt 
werden, die in der Richtlinie festgelegten gemeinsamen Mindestanforderungen unterliegt14. 

Organisationen mit diesem Status/Gütesiegel würden unabhängig vom Gründungsland von allen 
Mitgliedstaaten anerkannt. Jeder Mitgliedstaat müsste ausländischen Organisationen mit diesem Status 
dieselben Vorteile, Rechte und Pflichten gewähren wie innerstaatlichen Organisationen mit diesem Status, 
und zwar auch in Bezug auf die Besteuerung. Wenn beispielsweise eine innerstaatliche Organisation, die als 
„Europäische Organisation des Dritten Sektors“ bzw. „Europäische Organisation der Solidarwirtschaft“ 
eingestuft ist, in einem bestimmten Mitgliedstaat steuerfreie Spenden erhalten kann, würde einer 
ausländischen Organisation mit demselben Status automatisch ohne Vergleichbarkeitsprüfung derselbe 
Vorteil zuerkannt, selbst wenn der Status im Ausland erworben wurde. 

Am stärksten zu empfehlen ist daher die letztgenannte Strategie, da sie am ehesten durchführbar sein 
dürfte, unter Berücksichtigung der Ziele einer einschlägigen Unionsrechtsvorschrift zufriedenstellend ist 
und mit der Weiterentwicklung der einschlägigen nationalen Rechtsvorschriften voll und ganz im Einklang 
steht. 

 

 

 

 

  

                                                             
13 Diese Strategie hat das EP bereits in seiner Entschließung von 2018 zu Sozial- und Solidarunternehmen angenommen, die sich 
auf frühere Arbeiten des Verfassers dieser Studie stützte, vgl. Fici, A.: A European Statute for Social and Solidarity-Based Enterprise, 
Brüssel 2017. 
14 Diese Anforderungen könnten sein: der private Charakter der Organisation, unabhängig von der Rechtsform; die ausschließliche 
Verfolgung von Zwecken öffentlicher Nützlichkeit; die Pflicht, sämtliche Vermögenswerte für die ausschließliche Verfolgung dieser 
Zwecke einzusetzen (Vergütung der Anteilseigner innerhalb bestimmter Grenzen möglich); die Unteilbarkeit der Rücklagen („asset 
lock“) auch im Fall einer Auflösung der Gesellschaft; die Pflicht zur Erfüllung bestimmter organisatorischer Verpflichtungen und 
Transparenzverpflichtungen; die Eintragung in öffentliche Register; die Pflicht, sich einer öffentlichen Kontrolle zu unterziehen. 
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